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Kreisverwaltung Uckermark, Karl-Marx-Straße 1, 17291 Prenzlau 

 
 
 
Herrn 
David Weide 
Abgeordneter im Kreistag 
des Landkreises Uckermark 
 
nachrichtlich 
alle Mitglieder des Kreistages 

 Nebenstelle:  

Dezernat:  

Amt: Personalamt 

Bearbeiter(in): Herr Barz 

Zimmer-/Haus-Nr.: 237/1 

Telefon-Durchwahl: 03984 - 70 1011 

Telefax: 03984 - 70 1199 

E-Mail: personal@uckermark.de 

 

Ihr Zeichen  Ihre Nachricht vom  Unser Zeichen  Datum  
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Personal in der Kreisverwaltung Uckermark 
AF/084/2022 
 
Sehr geehrter Herr Weide, 
 
ich möchte Ihnen auf Ihre Anfrage hin wie folgt antworten. 
 
Zu 1. Wie viele Personen sind derzeit in der Kreisverwaltung Uckermark beschäftigt? 
 
Mit Stichtag 01.06.2022 waren 973 Personen bei der Kreisverwaltung des Landkreises 
Uckermark beschäftigt. Hierin sind neben der Beschäftigten (930) auch Beamte (12), 
Auszubildende (22), Studierende (7) sowie die Beschäftigten enthalten, die sich in der 
Arbeitsphase der Altersteilzeit (2) befinden. 
 
Zu 2. Werden in regelmäßigen Zeitabständen Bedarfsanalysen durchgeführt, um zu 
analysieren, ob manche Stellenpositionen überhaupt noch notwendig sind? Wenn 
nein, warum nicht? 
 
Bedarfsanalysen werden teilweise regelmäßig durchgeführt. Wie bereits in Kreistags-
vorlagen benannt, finden vor Zuführung einer Stelle Untersuchungen in den jeweiligen 
Bereichen statt, um so einen etwaigen Bedarf ermitteln bzw. evaluieren zu können. 
Dies geschieht teilweise regelmäßig und wiederkehrend (bspw. die jährliche Überprü-
fung des Stellenbedarfs des Jobcenters), als auch punktuell und nicht wiederkehrend 
(bspw. bei Stellen, die keine Fallzahlen als Grundlage ihres Tätigwerdens haben).  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Karina Dörk 

 


